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genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):
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ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein
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Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan
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Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten
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Zusammenfassung: 

Die vorliegende Arbeitshilfe soll die Kommunen in Nordrhein-Westfalen beim Auf- und 

Ausbau von kommunalen Präventionsketten unterstützen. Für die operative Umsetzung 

der konkreten Entwicklungsprozesse haben viele Kommunen Koordinationsstellen einge-

richtet.  

Die Aufgaben der Koordinator*innen sind vom Grundsatz her vielfältig. Sie sollen die 

Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien entlang der Biografie des Aufwachsens 

weiterentwickeln. Verwaltungsintern sind sie die Schnittstelle hin zu anderen relevanten 

Fachabteilungen und Ämtern. Extern koordinieren sie den Auf- und Ausbau der Netzwer-

ke mit Trägern und Einrichtungsvertretungen. Vielerorts werden die Koordinator*innen 

als der „Motor“ der Entwicklungsprozesse und das „Gesicht“ der Netzwerke angesehen.  

Die Arbeitshilfe greift Erfahrungen aus Werkstattgesprächen und Beratungen mit kom-

munalen Koordinationsfachkräften auf und bündelt das so gewonnene Wissen aus der 

Praxis für die Praxis.  

Sie wurde im Herbst 2020 u.a. allen Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen zugeschickt. 

Die in der Arbeitshilfe skizzierten Inhalte tangieren die Zielsetzung Z4 „Den inklusiven 

Sozialraum mitgestalten“ des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behinderten-

rechtskonvention. 

 



 

 

Begründung der Vorlage Nr. 14/4451: 

LVR-LWL-Arbeitshilfe „Handlungsrahmen der kommunalen Koordination von 

Präventionsketten und Präventionsnetzwerken“ 

Mit dem Auf- und Ausbau von kommunalen Präventionsketten wird das gelingende Auf-

wachsen aller Kinder und Jugendlichen unterstützt. Gleichzeitig soll frühzeitig Teilhabe-

einschränkungen begegnet werden, die sich zum Beispiel aus der finanziellen Armut von 

Familien ergeben können. Leitgedanken sind dabei die partnerschaftliche Zusammenar-

beit aller relevanten Akteursgruppen in Netzwerken und eine Orientierung an den Bedar-

fen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen.  

Die kommunale Koordination von Präventionsketten und Präventionsnetzwerken wie zum 

Beispiel den Netzwerken Frühe Hilfen, den Netzwerken gegen Kinderarmut und aktuell im 

Rahmen des Landesprogramms „kinderstark – Teilhabe ermöglichen“ ist vielfältig und 

anspruchsvoll. Die Arbeit in dem noch jungen Arbeitsfeld ist gekennzeichnet durch „learn-

ing by doing“ und exploratives Handeln mit oft begrenzten personellen und finanziellen 

Ressourcen.  

Die verantwortlichen Akteur*innen in den kommunalen Ämtern müssen deshalb klären, 

welche Aufgaben die kommunale Koordination hat, mit welchen Handlungsschritten diese 

Aufgaben umgesetzt werden sollen und welche Rahmenbedingungen die beauftragten 

Fachkräfte hierfür benötigen.  

In verschiedenen LVR-LWL-Fortbildungen wurden diese Themen gemeinsam mit Netz-

werkkoordinator*innen diskutiert. Die Ergebnisse aus den Werkstattgesprächen sowie 

Erfahrungen aus Fachgesprächen und Beratungen sind in die vorliegende Arbeitshilfe ein-

geflossen. Sie dient als Orientierung für Koordinator*innen ebenso wie für Leitungskräfte, 

die Aufgaben klären und Aufgabenprofile weiterentwickeln wollen. Und sie soll bei der 

Selbstreflexion und Qualitätsentwicklung unterstützen.  

Der Fokus bei den Ausführungen liegt auf der Kinder- und Jugendhilfe, da bei den Werk-

stattgesprächen vor allem Koordinationsfachkräfte aus Jugendämtern mitgewirkt haben. 

Die Arbeitshilfe bietet gleichwohl Orientierung für Koordinationsfachkräfte in anderen 

Politikfeldern wie zum Beispiel den Bildungsbüros der regionalen Bildungsnetzwerke.  

Das auf der Titelseite abgebildete Schaubild bietet eine Übersicht der möglichen zentra-

len Aufgabenbereiche kommunaler Koordinator*innen. Diese werden in der Arbeitshilfe 

vorgestellt und erläutert. Welche Aufgaben konkret zu der Koordinationsstelle in einer 

Kommune passen, kann nur vor Ort festgelegt werden. Zu berücksichtigen sind hierbei 

auch die Rahmenbedingungen, die notwendig sind, damit die verantwortlichen Fachkräfte 

ihre Aufgaben und damit einhergehende Handlungsschritte gut umsetzen können; hierzu 

gehören zum Beispiel die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen. Auch die 

Rahmenbedingungen werden in der Arbeitshilfe erläutert. 

Die Klärung der Aufgaben ist kein Prozess, der von Koordinator*innen alleine gestaltet 

werden kann. Leitung und Politik müssen darauf achten, dass Aufgaben und Erwartungen 

gut zu den Zielen der Kommune im Bereich der Präventionskette und den zur Verfügung 

stehenden Ressourcen passen.  

Die Arbeitshilfe ist im Herbst 2020 erschienen und u.a. an alle Jugendämter in Nordrhein-

Westfalen verschickt worden. Gerade angesichts des aktuellen Ausbaus von kommunalen 

Präventionsketten im Rahmen des Landesprogramms „kinderstark – NRW schafft Chan-

cen“ stellt sie eine wichtige Orientierung für die mit der Umsetzung befassten Fach- und 

Leitungskräfte in den Ämtern dar. Sie werden dabei auch durch die Fachberater*innen 

der LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut unterstützt. 

Zur Ausschusssitzung werden gedruckte Exemplare der Arbeitshilfe vorliegen. 

In Vertretung 

B a h r - H e d e m a n n  
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Vorwort 

Mit dem Auf- und Ausbau von kommunalen Präventi-

onsketten soll das gelingende Aufwachsen aller Kinder 

und Jugendlichen unterstützt werden. Gleichzeitig soll 

frühzeitig Teilhabeeinschränkungen begegnet werden, 

die sich zum Beispiel aus der finanziellen Armut von 

Familien ergeben können. Leitgedanken sind dabei das 

partnerschaftliche Miteinander aller relevanten Akteurs-

gruppen, organisiert und gelebt in Netzwerken, und 

eine Orientierung an den Bedarfen und Bedürfnissen 

von Kindern und Jugendlichen. 

Die kommunale Koordination von Präventionsketten 

und Präventionsnetzwerken wie zum Beispiel den Netz-

werken Frühe Hilfen oder den Netzwerken gegen Kin-

derarmut ist vielfältig und anspruchsvoll. Die Arbeit in 

dem noch jungen Arbeitsfeld ist gekennzeichnet durch 

„learning by doing“ und exploratives Handeln mit oft 

begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen.  

Umso wichtiger ist es, dass geklärt ist, welche Aufgaben 

die kommunale Koordination hat, mit welchen Hand-

lungsschritten diese Aufgaben umgesetzt werden sollen 

und welche Rahmenbedingungen die beauftragten 

Fachkräfte hierfür benötigen.  

In LVR-Werkstattgesprächen in 2017 und 2018 sowie in 

verschiedenen LWL-LVR-Fortbildungen wurden diese 

Fragen und Themen gemeinsam mit Netzwerkkoordina-

tor*innen diskutiert. Bestätigt wurde der Bedarf nach 

Klärung, da Aufgabenbeschreibungen nicht vorliegen 

und das konkrete Handeln sich an aktuellen Erfordernis-

sen orientiert. Die Folge sind unklare Arbeitsbedingun-

gen oder eine kaum leistbare Aufgabenfülle, verbunden 

mit (zu) hohen Erwartungen an die Koordinator*innen. 

Die Ergebnisse aus den Werkstattgesprächen sowie  

Erfahrungen aus Fachgesprächen und Beratungen sind 

in die vorliegende Arbeitshilfe eingeflossen. Sie dient als 

Orientierung für Koordinator*innen ebenso wie für Lei-

tungskräfte, die Aufgaben klären und Aufgabenprofile 

weiterentwickeln wollen. Sie soll bei der Selbstreflexion 

und Qualitätsentwicklung unterstützen.  

Der Fokus bei den Ausführungen liegt auf der Kinder- 

und Jugendhilfe, da bei den Werkstattgesprächen vor 

allem Koordinationsfachkräfte aus Jugendämtern mit-

gewirkt haben. Die Arbeitshilfe bietet gleichwohl Ori-

entierung für Koordinationsfachkräfte in anderen Poli-

tikfeldern wie zum Beispiel den Bildungsbüros der  

regionalen Bildungsnetzwerke. 

Welche Aufgaben konkret zu einer Koordinationsstelle 

passen, kann nur vor Ort in den Kommunen festgelegt 

werden. Zu berücksichtigen sind die Rahmenbedingun-

gen wie zum Beispiel die zur Verfügung stehenden 

personellen Ressourcen. Die Klärung der Aufgaben ist 

kein Prozess, der von Koordinator*innen alleine gestal-

tet werden kann. Leitung und Politik müssen darauf 

achten, dass Aufgaben und Erwartungen gut zu den 

Zielen der Kommune im Bereich der Präventionskette 

und den zur Verfügung stehenden Ressourcen passen. 

Wir danken allen Koordinator*innen, die im Rahmen 

von Fortbildungen und Beratungsprozessen ihre Exper-

tise und Erfahrungen zur Verfügung gestellt und damit 

einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der vorliegen-

den Arbeitshilfe geleistet haben. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre und freuen uns 

über Rückmeldungen, ob und wie die Arbeitshilfe Sie 

unterstützt hat. Gerne beraten die Fachberatungen der 

Landesjugendämter Rheinland und Westfalen Sie auch 

vor Ort. Die Kontaktdaten finden Sie im Anhang –  

sprechen Sie uns an! 
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Lorenz Bahr    Birgit Westers 

LVR-Dezernent Kinder,  LWL-Dezernentin  

Jugend und Familie   Schule und Jugend 
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Die erfolgreiche Förderung eines gelingenden Aufwach-

sens von Kindern und Jugendlichen hängt davon ab, 

dass sich die verantwortlichen Akteur*innen aus den 

verschiedenen Handlungsfeldern und Systemen vernet-

zen und kontinuierlich zusammenarbeiten. Zentrale Ver-

antwortung kommt den kommunalen Ämtern zu. Sie 

sind im Rahmen ihrer Planungs- und Steuerungsverant-

wortung gefordert, Präventionsketten ämterübergrei-

fend und in Abstimmung mit Trägern und weiteren rele-

vanten Akteursgruppen vor Ort auf- und auszubauen.  

Dem zugrunde liegt ein ganzheitlicher Präventionsbe-

griff, der sich nicht primär auf vorhandene oder sich 

abzeichnende Schädigungen fokussiert (Verhinderungs-

logik), sondern darauf abzielt, die Teilhabechancen jun-

ger Menschen entlang der Biografie des Aufwachsens zu 

fördern (Befähigungslogik). Dies betrifft alle Politikfelder 

und kann nur durch intersektorales, multiprofessionelles 

Handeln aller relevanten Akteur*innen und Institutionen 

erreicht werden (vgl. Ministerium für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport NRW, 2015, Seite 10 ff.).  

Das Schaubild unten auf der Seite illustriert die Gestal-

tungsvision der Kommunalen Präventionskette als inte-

griertes Handlungskonzept. 

Im Mittelpunkt der Präventionskette stehen die biogra-

fischen Phasen des Aufwachsens von Kindern und Ju-

gendlichen. Diesen Phasen zugeordnet sind die vielfälti-

gen Angebote, die in den unterschiedlichen Handlungs-

feldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer rele-

vanter Politikbereiche wie Gesundheit, Schule, Soziales 

bis hin zur Stadtentwicklung für Kinder, Jugendliche 

und ihre Familien angeboten werden.  Das Schaubild 

nennt nur eine Auswahl. 

Die Planung und Koordination der Präventionskette ist 

im oberen Bereich des Schaubildes dargestellt. Verant-

wortlich sind die kommunalen Ämter. Sie sind gefor-

dert, in diesen Prozessen alle relevanten Träger und 

Institutionen mit einzubinden. Dies erfolgt in Präven-

tionsnetzwerken, die als Orte des partnerschaftlichen 

Miteinanders aller Akteur*innen in den Sozialräumen 

dienen. Mit Sozialraum sind die durch die kommunale 

Planung definierten Räume 

gemeint. Das können Stadttei-

le, Bezirke oder Quartiere sein; 

in Kreisen kann eine ganze 

Gemeinde oder eine Region als 

Sozialraum festgelegt werden. 

Für die operative Umsetzung 

der konkreten Entwicklungs-

prozesse haben viele Kommu-

nen Koordinationsstellen ein-

gerichtet. Ihre Aufgaben sind 

vom Grundsatz her vielfältig. 

Die Koordinationsfachkräfte 

sollen den Auf- und Ausbau 

der Präventionskette vorantrei-

ben. Verwaltungsintern sind sie 

die Schnittstelle hin zu anderen 

1 Die Rolle von kommunalen Koordinationsfachkräften bei der  

Entwicklung von Präventionsketten und Präventionsnetzwerken 

Grafik: LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut 2018 

Die Kommunale Präventionskette 
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Die Rolle der Koordinationsfachkräfte  



 

 

relevanten Fachabteilungen und Ämtern. Extern koordi-

nieren sie den Auf- und Ausbau der Netzwerke mit Trä-

gern und Einrichtungsvertretungen. Vielerorts werden 

sie als der „Motor“ der Entwicklungsprozesse und das 

„Gesicht“ der Netzwerke angesehen.  

Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Fachkräfte 

nicht alleine verantwortlich sind. Der Aufbau und die 

(Weiter-)Entwicklung der Präventionskette ist eine Auf-

gabe der gesamten Kommune. Die verantwortlichen 

Fachämter, die politischen Ressorts sind gefordert, ihren 

Beitrag zu einem integrierten Gesamtkonzept kommu-

naler Prävention zu leisten. Dies empfiehlt auch das 

gleichnamige Positionspapier des Ministeriums für  

Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW (siehe 

ebd. 2015). Es bildet die gemeinsam entwickelte Posi-

tion von relevanten Präventionsträgern in NRW ab und 

ist damit eine wichtige Argumentationshilfe für Koordi-

nationsfachkräfte ebenso wie Leitungen, die in ihrer 

Kommune Präventionsketten auf- und ausbauen wollen. 

Der Begriff der kommunalen Koordination entspricht 

den fachlichen Leitgedanken der Präventions- und 

Netzwerkarbeit. Das Jugendamt hat gemäß § 2 und § 79 

SGB VIII die Planungs- und Steuerungsverantwortung 

für alle Leistungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. Die 

Entwicklung von Präventionsketten kann aber nur im 

partnerschaftlichen Miteinander aller relevanten Ämter 

sowie mit den beteiligten Trägern und Akteursgruppen 

in der Präventionslandschaft erfolgen. Zudem müssen 

Lösungen gefunden werden für eine angemessene 

Beteiligung der Adressat*innen, also von Kindern,  

Jugendlichen und ihren Familien.  

Es geht darum, eine am Netzwerkgedanken orientierte 

Steuerungskultur zu entwickeln und zu leben und als 

Verantwortungsgemeinschaft zu wirken. 

Die Tätigkeit der kommunalen Koordination ist vor 

diesem Hintergrund ein zentraler Baustein einer mo-

dernen, die Zivilgesellschaft mit einbindenden Pla-

nungs- und Steuerungskultur (Governance). Das illus-

triert das Schaubild unten auf der Seite, das wesent-

liche Entwicklungsschritte auf dem Weg hin zu kom-

munalen Netzwerken gegen Kinderarmut aufzeigt. 

Die mit der Entwicklung und Koordination von Präven-

tionsketten und Präventionsnetzwerken einhergehen-

den Tätigkeiten erfordern ein umfangreiches Fach- und 

Erfahrungswissen, die Fähigkeit zum eigenverantwort-

lichen und explorativen Handeln sowie eine ausge-

prägte kooperative Haltung. Das alles ist nicht voraus-

zusetzen, sondern muss sich in lernenden Prozessen 

Schritt für Schritt entwickeln.  

Netzwerke analysieren 

Problem, Auftrag,  
Aufgabe klären 

Steuerungsgruppe  
bilden 

Leitbild 
entwickeln 

Beschluss von JHA/Rat/ Kreistag 
erwirken 

(Fach-)Öffentlichkeit 
informieren & sensibilisieren 

Ziel- und Maßnahmenkatalog 
erstellen und umsetzen … 

Ergebnisse überprüfen 

Wirkungen klären –  
Wirksamkeit erkennen 

 

Bedarf ermitteln 

Grafik: Gilles, LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut 2012/2018 

Der Strategiezyklus Netzwerkarbeit 
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2 Rahmenbedingungen 

Die mit der kommunalen Koordination beauftragten 

Fachkräfte brauchen passende Rahmenbedingungen, 

um ihre Aufgaben und damit einhergehende Hand-

lungsschritte gut umsetzen zu können. Dabei ist zu 

beachten, dass diese Rahmenbedingungen nicht von 

den Koordinationsfachkräften sichergestellt werden 

können. Gefordert sind hier vor allem Leitung, aber 

auch Politik, wenn es zum Beispiel um Stellenanteile  

für die Koordination geht.  

Die Koordinationsfachkräfte selbst können ihre Situa-

tion reflektieren, Diskrepanzen zwischen Ansprüchen 

und Leistbarem erkennen und kommunizieren. Sie kön-

nen auf Entwicklungsbedarfe aufmerksam machen und 

Weiterentwicklungen vorschlagen – Entscheidungen 

sind in der Regel an anderer Stelle zu treffen. 

Wenn die Erfahrung gemacht wird, dass sich bestimmte 

Rahmenbedingungen nicht herstellen lassen, sollten 

Koordinationsfachkräfte prüfen, welche Folgen das für 

die Erfüllung ihrer Aufgaben hat. Das kann zum Beispiel 

bedeuten, dass einzelne Aufgaben und/oder bestimmte 

Handlungsschritte nicht leistbar sind – selbst wenn  

Bedarfe zugrunde liegen. Wichtig ist dann, dies trans-

parent zu machen, mit Leitung abzustimmen und das 

Ergebnis zu dokumentieren. 

2.1 Verortung innerhalb der Verwaltung 

Die Einrichtung von kommunalen Koordinationsstellen 

und ihre Verortung in der Organisationsstruktur der 

Verwaltung ist Bestandteil von Organisationsentwick-

lung und eine Frage der strategischen Steuerung. Die 

Verantwortung liegt deshalb bei der Leitung. 

Notwendig ist eine enge Anbindung der Koordina-

tionsfachkräfte an Planung und Leitung. Dies muss 

sowohl in der Verortung der Stellen im Organigramm 

einer Kommunalverwaltung als auch in den Kommuni-

kations- und Interaktionsprozessen zum Ausdruck 

kommen. Die konkrete Verortung hat Bedeutung für 

die mögliche Effektivität der Koordinationstätigkeit.  

In einigen Kommunen werden Stabsstellen eingerich-

tet. Es kann Koordinationsfachkräften helfen, wenn sie 

„hoch“ angesiedelt sind, zum Beispiel als Stabsstelle 

oberhalb der Fachämter oder Fachabteilungen, da sie 

dann nicht mehr in der Hierarchie der einzelnen 

Fachämter verortet sind. Auf der anderen Seite laufen 

Stabsstellen manchmal Gefahr, den Kontakt zu den 

Abläufen und Kommunikationsprozessen innerhalb der 

Fachabteilungen zu verlieren. 

Koordinationsfachkräfte können auch erfolgreich sein, 

wenn sie innerhalb einer Fachabteilung verortet sind. 

So gibt es in einigen Kommunen inzwischen eigene 

kleine Teams mit Mitarbeitenden aus dem Bereich  

Prävention. Voraussetzung ist, dass den Koordinations-

fachkräften klare Kompetenzen zugewiesen werden 

(siehe Kapitel 2.4) und dass die Anbindung an Leitung 

gewährleistet und strukturell verankert ist. Dies kann 

zum Beispiel durch die Teilnahme der Koordinations-

fachkräfte einzelner Präventionsnetzwerke an der 

Steuerungs- bzw. Lenkungsgruppe zur Präventions-

kette erfolgen. 

Grafik: LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut 2019 

Rahmenbedingen im Gleichgewicht halten 
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Neben Leitung ist die regelmäßige Zusammenarbeit 

mit den Jugendhilfeplaner*innen – und schrittweise 

auch den Planungsfachkräften aus anderen Politikfel-

dern wie Gesundheit, Schule, Soziales usw. – wichtig 

und sollte strukturell verankert werden. Hierzu gehören 

vereinbarte Kommunikationswege ebenso wie die  

Beteiligung an Gremien wie zum Beispiel den Arbeits-

gemeinschaften nach § 78 SGB VIII.  

2.2 Abstimmung der Aufgaben mit  

 Leitung – Einbindung der  

 Netzwerkpartner*innen 

Die Aufgaben der Koordinationsfachkräfte sind mit 

Leitung abzustimmen und zu vereinbaren. Hierbei sind 

das kommunale Handlungskonzept und damit der poli-

tische Gestaltungsauftrag ebenso zu berücksichtigen 

wie die zur Verfügung stehenden Stellenressourcen. 

Zudem sind Ansprüche und Erwartungen von Leitung, 

Politik, Netzwerkpartner*innen sowie der Koordina-

tionsfachkräfte selbst mit den realen Handlungsmög-

lichkeiten in der jeweiligen Kommune genau zu  

reflektieren. 

Hilfreich für den Abstimmungsprozess können weiter-

hin gesetzliche Bestimmungen wie zum Beispiel § 3 des 

Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-

schutz, das Kompetenzprofil des Nationalen Zentrums 

Frühe Hilfen (siehe NZFH 2013) sowie Aufgabenbe-

schreibungen von Koordinationsfachkräften aus ande-

ren Kommunen sein. 

Im Rahmen des Klärungsprozesses sollte zudem be-

rücksichtigt werden, welche Entwicklungsbedarfe die 

Netzwerkpartner*innen benennen und welche Aufga-

ben sich daraus ergeben. Schließlich ist der Auf- und 

Ausbau von Präventionsketten und -netzwerken ein 

partnerschaftlich-dialogischer Prozess. 

Sobald die Aufgabenklärung abgeschlossen ist, sollten 

Koordinationsfachkräfte alle relevanten Partner*innen 

innerhalb der Verwaltung und im Netzwerk darüber 

informieren, damit es Transparenz gibt und alle gut 

informiert sind. 

2.3 Stellenanteile und Verknüpfung  

 mit weiteren Zuständigkeiten 

Gerade in kleineren Kommunen ist die Koordination oft 

nicht die einzige Zuständigkeit der Fachkräfte. Hier ist 

dann zu klären, ob die zur Verfügung stehenden Stel-

lenanteile in einem angemessenen Verhältnis zu den 

Aufgaben der Koordination stehen. Wie viele Stellen-

anteile Koordinationsfachkräfte brauchen, lässt sich 

nicht pauschal beantworten. Entscheidend sind die 

Größe der Kommune und das jeweilige kommunale 

Handlungskonzept. Das betrifft zum Beispiel den  

Gestaltungsauftrag, den eine Netzwerkkoordinator*in 

Frühe Hilfen oder Kinderarmut hat. Die Erfahrung zeigt 

aber, dass es mindestens einer halben Stelle bedarf, 

damit ein klares Handlungsprofil der Koordination ent-

wickelt und gelebt werden kann. 

Zum anderen ist zu prüfen, ob andere Zuständigkeiten 

gut zu der Koordinationstätigkeit passen. Idealerweise 

werden in einer Stelle vergleichbare Aufgaben zusam-

mengeführt. Dies kann zum Beispiel die Koordination 

für weitere Handlungsfelder wie die Schulsozialarbeit 

sein. Auch die Verbindung mit der Jugendhilfeplanung 

ist denkbar. Wichtig ist, die jeweiligen Aufgabenprofile 

genau zu klären und mögliche Unterschiede – zum 

Beispiel zwischen der Rolle als Jugendhilfeplanerin und 

als Koordinatorin der Frühen Hilfen – zu reflektieren.  

Bei einer Koppelung mit der Zuständigkeit im Bereich 

fallbezogener Arbeit, zum Beispiel bei den Hilfen zur 

Erziehung, kann es dagegen zu Rollenkonflikten und 

Interessen- oder Gewissenskonflikten kommen – bis 

hin zu Irritationen der Adressat*innen. 

Die Erfahrung zeigt, dass gerade in kleinen Kommunen 

fallbezogene Tätigkeiten gleichwohl mit zum Stellen-

profil der Fachkräfte gehören können. In diesen Fällen 

ist ein hohes Maß an Eigenreflexion erforderlich. 

Koordinationsfachkräfte sind vor diesem Hintergrund 

gut beraten, sowohl die jeweils vorhandenen Stellen-

anteile für die Koordinationstätigkeit als auch ihren 

Stellenzuschnitt zu prüfen – und aktiv auf Leitung  

zuzugehen, wenn sie Änderungsbedarf feststellen.  
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2.4 Rechte und Befugnisse 

Koordinationsfachkräfte brauchen bestimmte Kompe-

tenzen, um ihre Aufgaben gut umsetzen zu können. 

Der Verwaltungsbegriff Kompetenzen steht für Befug-

nisse und Rechte, es geht also um die Frage: Was darf 

ich als Koordinationsfachkraft tun? 

An der Weiterentwicklung einer Präventionskette wir-

ken verschiedene Fachabteilungen und Ämter inner-

halb der kommunalen Verwaltung mit. Um die damit 

einhergehenden internen Prozesse gestalten zu kön-

nen, müssen Koordinationsfachkräfte die Kompetenz 

zugewiesen bekommen, quer zur Linienorganisation 

und auch bezogen auf andere hierarchische Ebenen 

kommunizieren und aktiv werden zu dürfen.  

Gleiches gilt für die Ansprache und Zusammenarbeit 

mit Leitungen von Trägern und anderen relevanten 

Institutionen in der Präventionslandschaft. Hierzu  

gehören die Befugnisse bei der Initiierung und Koor-

dination von Netzwerken, zum Beispiel im Bereich  

der Frühen Hilfen. 

Weitere mögliche Kompetenzen betreffen: 

 Die Zeichnungsbefugnisse bei Verträgen, das 

können zum Beispiel die Geschäftsordnung im 

Präventionsnetzwerk oder eine Kooperations-

vereinbarung sein. 

 Spielräume bei der Arbeitsplanung. 

 Die Verantwortung für ein eigenes Budget, das 

können zum Beispiel Mittel für Maßnahmen 

oder Fortbildungen sein. 

 Das Recht, Honorarverträge im Rahmen von 

Fortbildungen und/oder von Projekten abzu-

schließen. 

 Den Wissenstransfer aus dem Präventionsnetz-

werk in Planung und Politik – und umgekehrt. 

 Die Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel die Kom-

munikation mit Presse und/oder inhaltliche Aus-

gestaltung von Internetseiten der Kommune. 

 Die Akquise von Drittmitteln, zum  

Beispiel über Stiftungen. 

Die Abstimmung der Kompetenzen kann nur mit Lei-

tung erfolgen und ist als kontinuierlicher Prozess zu 

gestalten. Die Ergebnisse sollten dokumentiert werden.  

Leitungskräfte sind gefordert, die der Koordinations-

fachkraft zugewiesenen Kompetenzen innerhalb der 

Mitarbeiterschaft und in Leitungsrunden zu kommuni-

zieren und abzustimmen. Das betrifft insbesondere das 

Recht, quer zu Fachabteilungen und Ämtern agieren zu 

dürfen. 

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass Kompetenzen 

vielerorts nicht verbindlich geklärt und in Stellenbe-

schreibungen festgeschrieben sind. In solchen Fällen 

besteht Handlungsbedarf! 

Die Koordinationsfachkräfte sind gut beraten, ihre Pra-

xis regelmäßig dahingehend zu reflektieren, ob die zur 

Verfügung stehenden Befugnisse ausreichen und ob sie 

allen relevanten Akteursgruppen in den Ämtern und in 

der Präventionslandschaft bekannt sind – oder eben 

nicht.  

2.5 Eingruppierung 

Über die Eingruppierung der Stellen entscheiden die 

Kommunen als Anstellungsträger. Die kommunale  

Koordination von Präventionsketten und Präventions-

netzwerken stellt ein neues Tätigkeitsfeld dar. Vor die-

sem Hintergrund sollen die folgenden Hinweise die 

notwendige Kommunikation mit den Personalämtern 

unterstützen, eine angemessene Eingruppierung der 

Stellen auszuhandeln.  

Die Erfahrungen aus der Beratung von Kommunen  

zeigen, dass es aktuell eine große Spannbreite bei der 

Eingruppierung der Koordinationsstellen gibt. Das liegt 

daran, dass es bisher wenig vergleichbare Stellen in den 

Ämtern gibt. Auch wird das anspruchsvolle Aufgaben-

profil der Koordination vielerorts, gerade aus Sicht der 

Personalämter, noch nicht als höherwertige Tätigkeit 

anerkannt. 
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Zielsetzung sollte sein, dass die Eingruppierung der 

Stellen dem hohen Anforderungsprofil der Tätigkeit 

und der großen Verantwortung der Koordinationsfach-

kräfte entspricht. Präventionsketten sind der konzeptio-

nelle Rahmen für alle Maßnahmen in einer Kommune, 

um das gelingende Aufwachsen von Kindern und  

Jugendlichen zu unterstützen. Die Koordinationsfach-

kräfte haben eine mitgestaltende Verantwortung bei 

der Planung und Steuerung.  

Bei der Klärung der angemessenen Eingruppierung der 

Koordinationsstellen kann auf die in dieser Arbeitshilfe 

skizzierten Aufgaben verwiesen werden. Auch die ge-

setzlichen Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes 

zum Bereich der Frühen Hilfen sowie das Kompetenz-

profil des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (siehe  

Kapitel 2.6) sind eine wichtige Argumentationshilfe.  

Für die Begründung der höherwertigen Tätigkeit der 

Koordinationsfachkräfte können folgende „Schlüssel-

begriffe“ genutzt werden: 

 Die kontinuierliche Aufbereitung wissenschaft-

licher Materialien. 

 Der eigenständige Verantwortungs- und  

Kompetenzbereich. 

 Die notwendige Flexibilität und Entscheidungs-

fähigkeit in der Arbeitsgestaltung, bedingt durch 

offene, sich verändernde Abläufe im Handlungs-

feld. 

 Die thematische Vielfalt und Komplexität der 

Aufgaben. Hierzu gehört, systemübergreifend 

tätig zu sein (zum Beispiel hinsichtlich der  

Kooperation mit Gesundheitswesen und Schule). 

 Die Planungsmitverantwortung für eine bedarfs-

gerechte Hilfelandschaft für Kinder, Jugendliche 

und Familien. 

 Die Koordination und Leitung von Gremien  

und Netzwerktreffen. 

 Die Verantwortung für, auch strategische,  

Konzeptentwicklung. 

 Die eigenständige Entwicklung und Steuerung 

von Projekten. 

 Die Verantwortung für Budgets. 

 Die Förderung der Qualitätsentwicklung in den 

Bereichen „Zusammenarbeit im Netzwerk“ und 

„Gestaltung der Angebotslandschaft“. 

2.6 Persönliche Qualifizierung 

Kommunale Koordination ist ein relativ neuer Auf-

gabenbereich, eine ausreichende Vorbereitung im Rah-

men der (Fach-)Hochschulausbildung ist in der Regel 

nicht gegeben. Für die Koordinationsfachkräfte bedeu-

tet das sowohl die Bereitschaft zu berufsbegleitender 

Weiterbildung als auch die Fähigkeit zum „learning by 

doing“, verbunden mit einem hohen Maß an Engage-

ment und einem persönlichen Gestaltungsinteresse. 

Für diese Koordinationstätigkeit sollten idealerweise 

berufserfahrene Fachkräfte mit einem breiten Qualifika-

tionsprofil und Bezügen in die kommunale Verwaltung 

ausgewählt werden. Sie sollten, neben einer (Fach-)

Hochschulausbildung, zahlreiche Fähigkeiten mit-

bringen. 

Hierzu gehört umfangreiches Fachwissen über: 

 Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. 

 Angrenzende Politikfelder wie Gesundheit, 

Schule und Soziales. 

 Netzwerktheorien. 
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 Verwaltungsstrukturen und Organisations-

theorien. 

 Gesetzliche Grundlagen. 

Erfahrungswissen bezogen auf: 

 Abläufe in Kommunalverwaltungen. 

 Die Arbeit mit Adressat*innen in Präventions-

maßnahmen. 

 (Intersektorale) Gremien-/Netzwerkarbeit. 

 Strukturen und Angebote der Einrichtungen  

und Dienste. 

 Projektmanagement. 

Methodisches Handwerkszeug in den Bereichen: 

 Konzepterstellung. 

 Moderation und Präsentation. 

 Beteiligung von Adressat*innen und  

Kooperationspartnern. 

 Konfliktlösung. 

 Datenaufbereitung und Planung. 

 Berichtswesen. 

 Evaluation und Qualitätsentwicklung. 

Personale Kompetenzen wie insbesondere: 

 Offenes Wesen. 

 Strategisches und konzeptionelles Denken. 

 Kommunikative Fähigkeiten und Durch-

setzungsstärke. 

 Wertschätzende Haltung gegenüber den Adres-

sat*innen und Kooperationspartner*innen. 

 Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit zum 

Perspektivwechsel. 

 Konfliktfähigkeit und Vermittlungskompetenzen. 

 Innovationsfreude. 

Diese nicht abschließende Aufzählung verdeutlicht, dass 

in der Regel niemand alle Fähigkeiten mitbringen wird. 

Die Bereitschaft zur persönlichen Weiterbildung gehört 

deshalb zum Anforderungsprofil. 

Leitung hat im Rahmen ihrer Personalverantwortung die 

Aufgabe, gemeinsam mit der Koordinationsfachkraft 

Qualifizierungsbedarfe zu klären und Ressourcen für 

eine berufsbegleitende Fortbildung bereitzustellen.  

Unter dem Gesichtspunkt von „learning by doing“ sind 

die Koordinationsfachkräfte selbst gut beraten, sich mit 

anderen Fachkräften mit vergleichbaren Aufgaben  

innerhalb der Verwaltung oder auch (über-)regional zu 
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vernetzen, um sich fachlich auszutauschen und Gelin-

gensbedingungen ebenso wie „Stolpersteine“ der  

Koordinationstätigkeit gemeinsam zu beraten. 

Alle Beteiligten sollten sich zudem bewusst sein, dass 

die Koordination von Präventionsketten und Präven-

tionsnetzwerken ein fehlerfreundliches Lernklima 

braucht. Das bedeutet, dass „Stolpersteine“ und fehl-

geschlagene Versuche als Lernchance wahrgenommen 

und genutzt werden. Das betrifft sowohl die Selbst-

wahrnehmung der Koordinationsfachkräfte als auch 

die Kontexte, in denen sie tätig werden: die Ämter 

ebenso wie die Netzwerke.  

 

 

2.7 Persönliches Leitbild 

Neben dem Leitbild der Kommune und/oder von Netz-

werken spielt das persönliche Leitbild der Koordina-

tionsfachkräfte eine große Rolle für ihre Tätigkeit. Sie 

sollten sich fragen: 

 Mit welcher Haltung begegne ich den jeweiligen 

Adressat*innen meiner Arbeit? 

 Welches professionelle Selbstverständnis zeich-

net mein Denken und Handeln aus? 

 Welche Ziele verfolge ich mit meiner Arbeit? 

Bedeutsam für die Klärung dieser Fragen ist die Reflexi-

on der eigenen Berufsbiografie und professionellen 

„Brille“, durch die man blickt. So kann die Beantwortung 

der obigen Fragen abhängig davon, ob eine Koordina-

tionsfachkraft lange Jahre im Bereich der Hilfen zur 

Erziehung zu tun hatte oder aus dem Bereich der frühen 

Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder kommt, unter-

schiedlich ausfallen. Auch die frühere Tätigkeit bei 

freien Trägern, Stiftungen und/oder in anderen Politik-

feldern können eine Rolle spielen.  

Ein klares eigenes Leitbild ist eine gute Grundlage für 

den partnerschaftlichen Dialog mit den Akteur*innen 

aus anderen Handlungs- und Politikfeldern in Netzwer-

ken. Es kann zudem helfen, mit erfahrenen „Stolper-

steinen“ wie Begrenzungen in der Arbeit besser umzu-

gehen – ein wichtiger Aspekt im Bereich der Aufgabe 

Selbstfürsorge (siehe Kapitel 3.8). 
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Weiterführende Broschüren 

In der Broschüre der Landeskoordinierungsstelle Prä-

ventionsketten Niedersachsen (2019) werden umfang-

reiche Soft Skills benannt, die für die Koordinations-

tätigkeit hilfreich sein können (vgl. ebd., Seite 6). 

Das Kompetenzprofil Netzwerkkoordinatorinnen und 

Netzwerkkoordinatoren Frühe Hilfen (NZFH 2013) 

umfasst eine umfangreiche Erläuterung der Hand-

lungsanforderungen und der daraus folgenden Kern-

kompetenzen von kommunalen Netzwerkkoordinie-

renden der Frühen Hilfen. Es dokumentiert exempla-

risch das anspruchsvolle Qualifikations- und Hand-

lungsprofil kommunaler Koordination.  
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Die Anforderungen an die kommunale Koordination 

von Präventionsketten und Präventionsnetzwerken sind 

vielfältig und anspruchsvoll. Das Schaubild unten auf 

der Seite gibt einen Überblick der Aufgaben, die mit 

der Koordinationstätigkeit einhergehen können. 

Die Aufgaben werden im Folgenden erläutert. Aufge-

führt werden dabei jeweils konkrete mögliche Hand-

lungsschritte, um deutlich zu machen, wie eine Umset-

zung gelingen kann. Die Liste der Handlungsschritte ist 

nicht abschließend, da es in der Praxis weitere sinnvolle 

Umsetzungswege und Aktivitäten geben wird.  

Sowohl bei den Aufgaben als auch bei den Handlungs-

schritten ist zu berücksichtigen, dass diese nicht in 

Gänze von jeder Koordinationsstelle umgesetzt werden 

müssen. Welche Aufgaben und Handlungsschritte in 

den Blick genommen werden und welche aber auch 

nicht, sollte für jede Koordinationsstelle passgenau 

entwickelt werden. Zu berücksichtigen sind dabei die 

zur Verfügung stehenden Stellenanteile, die Kompeten-

zen, das kommunale Handlungskonzept, die Unterstüt-

Grafik: LVR-Koordinationsstelle Kinderarmut 2019 

zung durch Leitung und durch Netzwerkpartner und 

vieles mehr. Dieser Klärungsprozess ist gemeinsam mit 

Leitung zu gestalten (siehe Kapitel 2.2). 

Ebenfalls im Einzelfall ist zu entscheiden, welche Aufga-

ben und Handlungsschritte zu welchem Zeitpunkt um-

gesetzt werden. Die Kapitelabfolge stellt keinen festen 

„Fahrplan“ dar. So kann es gute Gründe geben, sich 

zunächst auf den Aufbau und die Koordination von 

Netzwerken zu fokussieren und die Weiterentwicklung 

des kommunalen Handlungskonzeptes zu einem spä-

teren Zeitpunkt anzugehen. Bei der eigenen Arbeitspla-

nung sollten zudem vorhandene Gestaltungsspielräu-

me berücksichtigt werden (Wo kann ich mit meinen 

Ressourcen etwas bewegen?). Die Erfahrung von 

Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Motivator für den 

Erhalt des Engagements der Koordinationsfachkräfte. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Koordinations-

fachkräfte nicht für alles alleine verantwortlich sind. In 

vielen Aufgabenbereichen haben sie eine eher initiie-

rende, vermittelnde Funktion. Sie erkennen Entwick-
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Zentrale Hinweise für die Koordination: 

Ich bin nicht für alles alleine verantwortlich.  

Ich muss nicht alle Aufgaben übernehmen und 

entscheide mit, welche aktuell relevant sind. 

Ich achte darauf, dass Aufgaben und Handlungs-

schritte in einem guten Verhältnis zu meinen 

Ressourcen und Rahmenbedingungen stehen.  

Ich achte auf die Mitverantwortung von Leitung. 

Ich binde Partner*innen, ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten mit ein. 

lungsbedarfe, tragen diese an zuständige Stellen wei-

ter, unterstützen gegebenenfalls, ohne aber selbst für 

die Umsetzung verantwortlich zu sein.  

Dieser Punkt ist wichtig, da die Erfahrung zeigt, dass 

erfolgreiche Koordinationstätigkeit zu zunehmender 

Arbeit führt. Das betrifft die Delegation durch Andere 

(zum Beispiel Leitung oder Netzwerkpartner*innen) 

ebenso wie den eigenen Handlungsdrang, erkannte 

Bedarfe aufgreifen zu wollen. Die Selbstfürsorge ist 

deshalb eine wichtige Aufgabe (siehe Kapitel 3.8). 

Die Ausführungen zu den Aufgaben beziehen sich nur 

auf die kommunale Koordinationstätigkeit. Viele Fach-

kräfte haben weitere Zuständigkeiten in ihrem Stellen-

profil. Welche Aufgaben sich daraus ergeben und ob 

diese gut zur Koordinationstätigkeit passen, ist bei der 

Stellenentwicklung zu klären (siehe Kapitel 2.2). 

3.1 (Weiter-)Entwicklung des  

 kommunalen Handlungskonzeptes  

Präventionsketten und Prä-

ventionsnetzwerke brauchen 

eine fachliche Rahmung 

durch ein kommunales Hand-

lungskonzept, das festlegt, 

was die Kommune leisten und 

erreichen will. Der in Fachdis-

kussionen gebräuchliche Zu-

satz des integrierten Hand-

lungskonzeptes soll deutlich 

machen, dass schrittweise alle 

relevanten Politikfelder einzu-

binden sind.  

Ein kommunales Gesamtkonzept sollte idealtypisch 

folgende Fragen aufgreifen und Antworten bieten:  

 Welches Leitbild ist handlungsleitend?  

 Welche (auch strategischen) Ziele verfolgt die 

Kommune?  

 Welche Adressat*innen sollen in den Blick  

genommen werden?  

 Wie sieht die Präventionskette aus, welches  

Präventionsverständnis gibt es?  

 Welche Akteursgruppen sollen an der Weiter-

entwicklung der Präventionskette beteiligt wer-

den – mit welchen Mitgestaltungsspielräumen? 

 Welche Netzwerke gibt es und wie werden diese 

koordiniert? 

 Gibt es schriftliche Vereinbarungen im Netz-

werk? 

 Wie werden Bedarfe ermittelt, gibt es zum  

Beispiel abgestimmte Fachplanungen? 

 An welchen Stellen werden Kinder, Jugendliche 

und Familien beteiligt? 

 In welchen Gremien findet die abteilungs- und 

ämterübergreifende Steuerung statt? 
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 Wie ist die kommunale Koordination strukturell 

verankert – und mit welchen Aufgaben und 

Kompetenzen? 

 Wie werden Präventionsangebote und Präven-

tionsmaßnahmen evaluiert, Ziele überprüft und 

Wirkungen erfasst? 

Die Verantwortung für die Entwicklung des kommuna-

len Handlungskonzeptes liegt bei Politik und Leitung. 

Rat und Fachausschüsse sind gefordert, sich fachpoli-

tisch zu positionieren. Dezernent*innen und Amtslei-

ter*innen müssen dies umsetzen und unter anderem 

entscheiden, welche Veränderungen damit für die Ver-

waltungsstrukturen und -abläufe einhergehen. Hierzu 

gehört die Einrichtung von Koordinationsstellen und 

Klärung der Aufgaben dieser Stellen.  

Die Koordinationsfachkräfte haben bei der Entwicklung 

des Handlungskonzeptes eine impulsgebende Funk-

tion, können auf einzelne Umsetzungsschritte auf-

merksam machen und diese vorbereiten.  

Wenn die entsprechenden politischen Aufträge und/

oder Beschlüsse vorliegen,, können Koordinationsfach-

kräfte konkret folgende Handlungsschritte angehen: 

 Erfassung bereits vorliegender Handlungskon-

zepte, zum Beispiel in einzelnen Politikfeldern, 

Fachabteilungen. 

 Initiierung eines Leitbildprozesses. 

 Erarbeitung des Entwurfs für ein kommunales 

Handlungskonzept (wenn es hierzu einen Auf-

trag gibt). 

 Initiierung der politischen Beschlüsse durch  

den Rat, den Jugendhilfeausschuss usw. – in  

Abstimmung mit Leitung. 

 Klärung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 

und Aufträge. 

 Hinwirken auf die strukturelle Absicherung  

der Koordination (Verortung, Kompetenzen,  

Stellenanteile). 

3.2 Vernetzung in Sozialräumen und 

 Regionen 

Die strukturelle Veranke-

rung der Zusammenar-

beit der Akteur*innen in 

Netzwerken ist ein zent-

raler Gelingensfaktor für 

den Auf- und Ausbau 

von Präventionsketten. 

Die Netzwerke dienen 

dem fachlichen Aus-

tausch (Informations-

netzwerke), der Klärung 

von Bedarfen der Adres-

sat*innen sowie von 

Lücken in der Angebots-

landschaft bis hin zur Planung von konkreten „neuen“ 

Maßnahmen, um diese Lücken zu schließen (Produk-

tionsnetzwerke). Netzwerke sind Orte des partner-

schaftlichen Dialoges und der Zusammenarbeit auf  

Augenhöhe. Die Koordinationsfachkräfte sind Multipli-

kator*innen und Vermittler*innen an der Schnittstelle 

zwischen Netzwerkpartner*innen und Verwaltung. 

Für die (Weiter-)Entwicklung der Netzwerklandschaft in 

einer Kommune bzw. Region gilt: Soviel Netzwerk wie 

nötig, so wenig wie möglich! Parallelstrukturen sind zu 

vermeiden, schon um die Ressourcen aller Beteiligten 

zu schonen. 

Zur Umsetzung dieser Aufgabe können Koordinations-

fachkräfte unter anderem folgende Handlungsschritte 

angehen: 

 Recherche und Aufbereitung vorhandener Ar-

beitskreise und Netzwerke in der Kommune bzw. 

Region und Kontaktaufnahme zu den Akteur*in-

nen, die diese Arbeitszusammenschlüsse koordi-

nieren/leiten – bis hin zur Erstellung einer Netz-

werkkarte. 

 Analyse und Bewertung der vorhandenen Ver-

netzungsstrukturen: Reichen diese aus? Wo gibt 
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es Parallelstrukturen, wo fehlen ggf. Netzwerke 

als Ort der Kooperation und des partnerschaft-

lichen Miteinanders? Erst nach einer solchen 

Analyse kann entschieden werden, ob es einen 

Bedarf für ein neues Netzwerk gib. 

 Wenn ein neues Netzwerk ins Leben gerufen 

werden soll: Kontakt zu relevanten Trägern/

Akteur*innen aufnehmen und die Gründung 

initiieren (zum Beispiel durch Einladung zu einer 

Auftaktveranstaltung). 

 Wenn Koordinationsfachkräfte selbst ein Netz-

werk verantworten: Klärung des eigenen Man-

dats und, in Abstimmung mit Leitung und den 

Netzwerkpartner*innen, die Initiierung der Kon-

zeptionsentwicklung für das Netzwerk. 

 Klärung und Vereinbarung der Regel zur Zusam-

menarbeit im Netzwerk Kooperationsverein-

barung, Geschäftsordnung). 

 Die kontinuierliche Koordination des Netz-

werkes:    

– In der Gründungsphase sind Erwartungen, 

gemeinsame Ziele, das Leitbild, die Grund-

lagen der Zusammenarbeit und vieles mehr 

zu klären, dokumentiert zum Beispiel in 

einer Geschäftsordnung. 

– In der Phase der Verstetigung steht die 

Geschäftsführung im Mittelpunkt: Vorberei-

tung, Moderation und Nachbereitung der 

Treffen. 

– In der weiteren Entwicklung sind die Koor-

dinationsfachkräfte Multiplikator*innen 

zwischen Netzwerk und Verwaltung. 

 Die Teilnahme an Arbeitsgremien und Netzwer-

ken in relevanten Handlungs- und Politikfeldern 

(zum Beispiel Bildungskonferenzen der regiona-

len Bildungsnetzwerke), um die Perspektive der 

Prävention und/oder der Armutssensibilität zu 

vermitteln. 

3.3 Vernetzung innerhalb der Ämter  

Eine oft vernachläs-

sigte Aufgabe ist 

die Ausgestaltung 

der Zusammenar-

beit mit relevanten 

Fachabteilungen 

und Fachämtern 

innerhalb der kom-

munalen Verwal-

tung. Die Ausgestal-

tung und Weiter-

entwicklung von Präventionsketten, aber auch von 

einzelnen Handlungsfeldern wie den Frühen Hilfen ist 

eine abteilungs- und politikfeldübergreifende Aufgabe.  

Für die Koordinationsfachkräfte heißt das, die Koopera-

tion und Vernetzung der beteiligten Ämter und Institu-

tionen schrittweise zu initiieren und strukturell zu ver-

ankern. Das kann durch Arbeitsgruppen, Lenkungskrei-

se und/oder die Mitwirkung in Gremien erfolgen. 

Diese Aufgabe ist deshalb so herausfordernd, da sie 

nicht zur vielerorts gewachsenen Versäulung und dem 

Zuständigkeitsdenken in den kommunalen Linienorga-

nisationen passt. Innerhalb der Verwaltungen ist des-

halb ein Kulturwandel und eine schrittweise Entwick-

lung hin zur Netzwerkarbeit anzustoßen. 

Die Koordinationsfachkräfte sollten durch Leitung die 

notwendigen Kompetenzen zugewiesen bekommen, 

um sich verwaltungsintern und über Abteilungs- und 

Ämtergrenzen hinweg zu vernetzen und themenbezo-

gene Kooperationen zu initiieren (siehe Kapitel 2.4). 

Zur Umsetzung dieser Aufgabe können Koordinations-

fachkräfte unter anderem folgende Handlungsschritte 

angehen: 

 Sich einen Überblick verschaffen über die  

Ämter, Fachabteilungen und Gremien innerhalb 

der kommunalen Verwaltung, verbunden mit 

der Frage, welche für den eigenen Handlungs-

bereich relevant sind. 
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 Kontaktaufnahme zu relevanten Fachteams und 

Akteur*innen, um sich bekannt zu machen und 

über Ziele und Aufgaben zu informieren. Das 

dient der Werbung in eigener Sache, der Infor-

mation sowie der Aufklärung: Was heißt Prä-

vention? Welches Verständnis gibt es beim  

Kinderschutz? 

 Die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen, die 

ebenfalls eine koordinierende Funktion inner-

halb der Ämter innehaben. Das dient nicht  

zuletzt der kollegialen Beratung und Unterstüt-

zung untereinander. 

 Die Einrichtung einer Kommunikations- und/

oder Kooperationsplattform zum fachlichen 

Austausch, wenn gemeinsame Themen und 

Interessen erkannt werden. Das kann zum Bei-

spiel ein verwaltungsinternes Informationsnetz-

werk sein, das schrittweise zu einem Produk-

tionsnetzwerk wird, wenn es gelingt, gemein-

same Themen und Initiativen zu bearbeiten. 

 Daraus erwachsen können gemeinsame Fach-

veranstaltungen, Projekte und Initiativen. Dies 

kann zum Beispiel der gemeinsame Versuch der 

Koordinationsfachkraft für die Frühen Hilfen 

und des Gesundheitsamtes sein, Unterstüt-

zungsangebote (Babylotsendienste) für Fami-

lien in Geburtskliniken zu implementieren. 

 Die Initiierung einer Steuerungsgruppe/eines 

Lenkungskreises zur Weiterentwicklung der 

Präventionskette – die Verantwortung für die 

Umsetzung liegt bei der Leitung und den  

Leitungsgremien! 

 Die Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für 

die Steuerungsgruppe, um notwendige Ent-

wicklungsprozesse vorzubereiten. 

 Die Teilnahme an relevanten verwaltungsinter-

nen Gremien im eigenen oder auch in anderen 

Ämtern, um dort als Multiplikator*in zu wirken 

und zum Beispiel für mehr Armutssensibilität 

und/oder präventive Maßnahmen zu werben.  

Auch hier ist zu beachten: Die Koordinationsfachkräfte 

sollten, unterstützt durch Leitung, entsprechende Initia-

tiven ergreifen, da die interne Vernetzung eine Gelin-

gensbedingung für ihre Tätigkeit darstellt. Sie können 

diese aber nicht erzwingen, sondern sind hier werbend 

und überzeugend unterwegs.  

3.4 Partizipative (Weiter-)Entwicklung 

 der Angebotslandschaft 

Eine weitere Aufgabe 

ist die Mitwirkung bei 

der (Weiter-)Entwick-

lung der Angebote der 

Präventionskette. Die-

se Aufgabe kann sehr 

unterschiedlich ausfal-

len und, zum Beispiel 

bei den Frühen Hilfen, 

nur ein Handlungsfeld 

umfassen.  

Bei der Zuständigkeit für einen größeren Teil oder die 

gesamte Präventionskette wird es darum gehen, pas-

sende Kooperationswege mit den Kolleg*innen abzu-

stimmen, die für die jeweiligen Handlungsfelder verant-

wortlich sind. So sind zum Beispiel die kommunalen 

Jugendpfleger*innen wichtige Partner*innen für den 

Bereich der Jugendförderung. 

Zwingend notwendig ist die enge Abstimmung und 

Kooperation mit den kommunalen Planungsfachkräften, 

da diese über die notwendigen Daten der Angebote 

und Strukturen in der Kommune verfügen und zudem 

den Auftrag haben, ihrerseits die Angebotslandschaften 

weiterzuentwickeln. Gleichzeitig gilt es, die Träger der 

Angebote und Netzwerkpartner in die Entwicklungspro-

zesse mit einzubeziehen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Eintreten für die 

angemessene Beteiligung der Adressat*innen selbst. 

Partizipation ist eine Querschnittsaufgabe und betrifft 

alle Politikfelder. Bei der Weiterentwicklung der Präven-
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tionsketten geht es deshalb nicht nur darum, Bedarfe zu 

erkennen und Zugänge zu ermöglichen. Es müssen  

zudem geeignete Mitwirkungsspielräume für Kinder, 

Jugendliche und Familien gewährleistet werden.  

Zur Umsetzung dieser Aufgabe können Koordinations-

fachkräfte unter anderem folgende Handlungsschritte 

angehen: 

 Bestandsaufnahme der vorhandenen Präven-

tionsangebote im eigenen Handlungsfeld. 

Wenn es um die Präventionskette insgesamt 

geht: Kontaktaufnahme zu Kolleg*innen, die 

einzelne Handlungsfelder der Präventionskette 

verantworten. 

Wichtig ist zudem die Kontaktaufnahme zu den 

Planer*innen, um vorhandene Daten zu nutzen. 

 Analyse und Bewertung des Ist-Stands und 

möglicher sich daraus ableitender Handlungsbe-

darfe im Dialog mit den Planer*innen: Wo gibt 

es ggf. Parallelstrukturen, wo gibt es Lücken? 

Wie gelingen Übergänge? 

 Kontaktaufnahme zu Trägern und Partner*innen 

im Netzwerk, um die Bedarfe zu ermitteln und 

zu bündeln, die in den jeweiligen Einrichtungen 

und Praxisfeldern gesehen werden. 

 Mitwirkung bei der Entwicklung möglicher In-

strumente und Zugangswege zu den Kindern, 

Jugendlichen und Eltern: zum einen, um ihre 

Bedürfnisse und Bedarfe in Erfahrung zu bringen 

(zum Beispiel im Rahmen der Befragung von 

Eltern beim Babybegrüßungsbesuch), zum ande-

ren, um geeignete Angebote und Ort für Mitbe-

stimmungsprozesse zu initiieren. 

 Das Auswertungstool von vorhandenen Online-

Datenbanken nutzen, zum Beispiel im Bereich 

der Frühen Hilfen. 

 Bündelung offener Bedarfe in Mitteilungs-/

Beschlussvorlagen an die Politik. 

 Akquise von Mitteln über die kommunale Politik, 

durch Projektanträge, die Kooperation mit Stif-

tungen usw. 

 Mitwirkung bei der Erstellung von Handlungs-

leitfäden und/oder Kooperationsvereinbarungen 

mit Netzwerkpartner*innen. 

Die Koordinationsfachkräfte brauchen entsprechende 

Aufträge bzw. Befugnisse, ob und wie der Ausbau der 

Angebotslandschaft erfolgen soll und welche Rolle 

ihnen dabei zukommt. Bedeutsam ist das Verständnis 

von Planung, das in einer Kommune bzw. einem Amt 

vorherrscht. Wird Planung nur in der Zuständigkeit der 

Planer*innen gesehen – oder wird Koordinationsfach-

kräften eine Mitverantwortung übertragen? 

3.5 Fortbildung von Akteursgruppen in 

 der Präventionslandschaft 

Der Auf- und Ausbau von 

Präventionsketten und 

Präventionsnetzwerken 

geht einher mit dem Bedarf 

an Fortbildung der betei-

ligten Akteursgruppen. 

Hierzu zählen die Fachkräf-

te in den Einrichtungen 

und Angeboten ebenso wie 

Leitungen und Trägerver-

treter*innen, aber auch 

beteiligte Kollegen*innen 

aus den Ämtern.  

Die Koordinierungsfachkräfte sind Seismografen für 

Fortbildungsbedarfe. Sie können Fachtagungen, the-

menbezogene Seminare, Klausuren oder Fachgespräche 

initiieren. Sie können Bedarfe aufgreifen und Impulse 

geben, zum Beispiel an Träger im Netzwerk. Sie sind 

aber nicht alleine für die Realisierung verantwortlich .  

Zur Umsetzung dieser Aufgabe können Koordinations-

fachkräfte unter anderem folgende Handlungsschritte 

angehen: 
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 Die Bündelung von Fortbildungsbedarfen von 

Fachkräften, zum Beispiel durch die Befragung 

der Netzwerkpartner*innen, und die Initiierung 

bedarfsgerechter Angebote. Dies kann zum 

Beispiel eine Schulung zum armutssensiblen 

Handeln für Fachkräfte sein. 

 Die Aufbereitung von Fortbildungsangeboten 

für die Partner*innen in der Präventionsland-

schaft. Ein mögliches Instrument für den Infor-

mationsfluss sind Newsletter. 

 Die Mitwirkung bei Planung und Durchführung 

von Tagungen für die Akteur*innen in der Prä-

ventionslandschaft. Dies kann zum Beispiel eine 

jährliche Konferenz des Netzwerkes zu relevan-

ten Entwicklungsthemen in der Prävention sein. 

 Die eigene Weiterbildung (siehe Kapitel 2.6). 

3.6 Wissenstransfer und  

 Öffentlichkeitsarbeit  

In diesem Aufgabenbereich 

geht es zum einen darum, 

relevantes Wissen für die 

Akteure in der Präventions-

landschaft aufzubereiten. 

Hierzu können Ergebnisse 

wissenschaftlicher Studien, 

Termine von Fortbildungen 

und Angeboten, Informati-

onen über Förderprogram-

me oder zu relevanten poli-

tischen Entscheidungen der 

Kommune gehören. 

Zum anderen geht es um (Fach-)Öffentlichkeitsarbeit, 

getreu dem Leitsatz: „Tue Gutes und rede darüber!“ 

Dabei sind verschiedene Akteursgruppen in den Blick 

zu nehmen: Kooperationspartner*innen in der Verwal-

tung und in den Sozialräumen bzw. der Region, Anbie-

ter und Träger, Politik, die (Fach-)Öffentlichkeit und die 

Adressat*innen, also Kinder, Jugendliche und Eltern. 

Wichtig ist: Die Koordinierungsfachkräfte haben das 

nicht alleine zu leisten. Gleichermaßen gefordert sind 

ihre Partner*innen in den Präventionsnetzwerken. 

Zur Umsetzung der Aufgabe Wissenstransfer und  

Öffentlichkeitsarbeit können Koordinationsfachkräfte 

unter anderem folgende Handlungsschritte angehen: 

 Die Aufbereitung der Präventionsangebote für 

die Bürger*innen und Ansprache der jeweiligen 

Adressat*innen. Mögliche Instrumente sind  

Internetseiten wie „Guter Start NRW“, Flyer  

und die Werbung in ausgewählten Medien. 

 Das Sichtbarmachen der Präventionsziele der 

Kommune und des Präventionsnetzwerkes, zum 

Beispiel mittels Flyer und Broschüren. Adressa-

t*innen sind alle Akteursgruppen in der Präven-

tionslandschaft.  

 Die Sicherstellung des Informationsflusses  

zwischen relevanten Trägern, Verbänden, Ein-

richtungen und Akteur*innen in den Sozialräu-

men und Regionen sowie innerhalb der Fach-

ämter. Das kann zum Beispiel durch Newsletter 

und die persönliche Kontaktpflege und Bezie-

hungsarbeit erfolgen. 

 Die Veröffentlichung erreichter Ziele und Erfolge 

der Präventionskette und der Netzwerkarbeit. 

Instrumente sind regelmäßige Berichte an die 

Politik, in Gremien und Arbeitskreisen, Presse-

mitteilungen, Fachartikel und Geschichten aus 

der Praxis (Storytelling). Auch eigene Fachveran-

staltungen, die Mitwirkung an Tagungen ande-

rer Kommunen und Bildungsträger und der Wis-

senstransfer in überörtliche Gremien von Minis-

terien, Verbänden und Instituten können geeig-

nete Handlungsschritte ist sein. 

 Die Sensibilisierung der (Fach-)Öffentlichkeit für 

Prävention sowie für Kinder, Jugendliche und 

Familien in benachteiligten Lebenslagen. Dies 

dient der Lobbyarbeit und der sozialpolitischen 

Positionierung. 
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Diese Auflistung zeigt, wie facettenreich und zugleich 

anspruchsvoll die Aufgabe des Wissenstransfers und 

der Öffentlichkeitsarbeit für die kommunalen Koordina-

tionsfachkräfte ist. Sie sollten deshalb sorgfältig klären, 

welche Ziele sie in der Öffentlichkeitsarbeit verfolgen 

wollen, was sie mit ihren Ressourcen leisten können 

und wo ggf. andere Partner*innen aus den Netzwerken 

einzubinden sind. 

Zudem sollte im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit die 

Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen in den kommu-

nalen Pressestellen gesucht werden. Sie sind für die 

Kommunikation mit der örtlichen Presse zuständig und 

zugleich Expert*innen der „Vermarktung“. Das betrifft 

die Sensibilisierung der (Fach-)Öffentlichkeit ebenso 

wie die Verbreitung von Erfolgen der Präventionsarbeit. 

3.7 Evaluation und Qualitätsentwicklung  

Die Qualitätsentwick-

lung gehört zu den 

Grundlagen professio-

nelle Arbeit in allen 

Politikfeldern. In der 

Kinder- und Jugendhilfe 

ist sie in allen Hand-

lungsfeldern als Auf-

gabe der Jugendämter 

in § 79a SGB VIII ge-

setzlich vorgeschrieben. 

Qualitätsentwicklungsprozesse setzen voraus, dass die 

Angebote der Präventionskette regelmäßig überprüft 

werden.  

Welche Ziele sollen erreicht werden? An welchen Kenn-

zahlen und Indikatoren wird festgemacht, ob das  

gelingt und die Präventionsarbeit wirksam ist? Diese 

Klärungsprozesse sind die Grundlage für Selbstverge-

wisserung, das Erkennen von Erfolgen und Entwick-

lungsbedarfen, die strategische Weiterentwicklung der 

Präventionskette sowie die Legitimation Dritten gegen-

über, warum Prävention sinnvoll ist. 

Zur Umsetzung dieser Aufgabe können die Koordina-

tionsfachkräfte unter anderem folgende Handlungs-

schritte angehen: 

 Die Ziele und Indikatoren für angestrebte Wir-

kungen werden zum Zeitpunkt der Entwicklung 

von Maßnahmen geklärt und festgelegt. Alle 

relevanten Akteur*innen im Präventionsnetzwerk 

werden beteiligt: Was soll erreicht werden?  

Woran wird erkannt, dass Ziele erreicht wurden? 

 Relevante Entwicklungsschritte auf der Ebene der 

Angebote und der Strukturen werden dokumen-

tiert: Welche Entwicklung hat es bei der Präven-

tionskette, der Organisationsstruktur der Ämter 

und den Netzwerken gegeben? So kann zum 

Beispiel die Vernetzung von Trägern und Kom-

mune bereits ein wichtiger Erfolg sein. 

 Die Reflexion und Evaluation der Koordinations- 

und Netzwerkarbeit ist fester Bestandteil der 

Jahresplanung: Wann wird die Arbeit mit den 

Netzwerkpartner*innen reflektiert, welche Orte 

und (Zeit-)Ressourcen sind dafür notwendig? So 

können zum Beispiel jährliche Klausuren des  

Präventionsnetzwerkes vereinbart werden. 

 Relevante Daten werden abgestimmt und ge-

bündelt: Welche Daten werden zur Überprüfung 

der Präventionsangebote benötigt? Welche  

stehen zur Verfügung – und wie werden diese 

ermittelt? Je nach Zielsetzung und verabredeten 

Indikatoren können dies Besucher*innenzahlen, 

die Anzahl durchgeführter Angebote, die Quoten 

bei den Übergängen zwischen Bildungsinstitutio-

nen und/oder die Rückmeldungen von Fachkräf-

ten und Adressat*innen sein. 

 Damit einher geht die Initiierung geeigneter  

Methoden, um die beteiligten Akteursgruppen 

an der Evaluation der Präventionskette zu beteili-

gen: Wie kann die Erfahrungsperspektive und das 

Echo der Fachkräfte eingefangen werden? Wie  

bekommt man ein Echo von Kindern, Jugend-

lichen und Eltern? Hierzu können zum Beispiel 
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ausgewählte Fachkräfte und/oder Adres-

sat*innen befragt werden.  

 Ein regelmäßiges Berichtswesen, zum Beispiel 

über Berichtsvorlagen im Jugendhilfeausschuss 

und in anderen relevanten Ausschüssen bis hin 

zu Rat und Kreistag. 

 Ein kommunales Monitoring, um die Entwick-

lung der Präventionskette kontinuierlich abzu-

bilden und, orientiert an eigenen Entwicklungs-

zielen und ausgewählten Indikatoren, zu reflek-

tieren. 

3.8 Selbstfürsorge  

Der Begriff der 

Selbstfürsorge 

steht für die Ver-

antwortung der 

Koordinationsfach-

kräfte, für sich 

selbst zu sorgen. 

Dies wird in der 

Praxis oft vernach-

lässigt. Werden 

Koordinationsfachkräfte nach ihren Aufgaben befragt, 

legen diese den Fokus vor allem auf die Arbeit mit den 

Adressat*innen. 

Die Erfahrung zeigt zudem, dass gute Koordination 

dazu führt, dass weitere Aufgaben an die Fachkräfte 

herangetragen werden. Das ist einerseits Ausdruck 

erfolgreicher Arbeit. Andererseits laufen Koordinations-

fachkräfte so Gefahr, immer mehr Aufgaben zugewie-

sen zu bekommen – ohne zugleich mehr Ressourcen 

zu erhalten. 

Bei der Selbstfürsorge sind deshalb alle Aspekte in den 

Blick zu nehmen, die zu einer guten Qualifizierung, 

zum psychosozialen Wohlbefinden und einer guten 

kollegialen Einbettung beitragen. Um das zu erreichen 

bzw. zu gewährleisten, können Koordinationsfachkräfte 

unter anderem folgende Handlungsschritte angehen: 

 Klärung der Aufgaben und Erwartungen, die an 

die Netzwerkkoordination herangetragen wer-

den. Hierzu gehört zum Beispiel die Reflexion 

der Erwartungen, die die Koordinationsfach-

kräfte an sich selbst und ihre Tätigkeit haben, 

im Abgleich mit den realen Handlungsmöglich-

keiten, oder die selbstkritische Frage, welche 

Aktivitäten man wirklich selbst machen muss 

und welche man gut abgeben kann.  

 Erstellen einer Jahresplanung, die freie Zeit-

fenster und Prioritäten bei den vorgesehenen 

Aktivitäten vorsieht. Zu einer guten Jahrespla-

nung gehören Zeitpunkte, an denen man kri-

tisch prüft: Was kann ich leisten, wo komme ich 

an meine Grenzen? Gerade das hohe Engage-

ment vieler Koordinationsfachkräfte birgt die 

Gefahr, die Grenzen der eigenen Handlungs-

möglichkeiten – bezogen auf Ressourcen und 

Kompetenzen – zu übersehen.  

 Klärung der eigenen Qualifizierungsbedarfe, 

um sicherzustellen, fachlich gut aufgestellt zu 

sein und sich handlungssicher zu fühlen. So 

können Fortbildungen zu Themen wie Modera-

tion oder Umgang mit Konflikten im Netzwerk 

helfen, Rollenklarheit und mehr Sicherheit zu 

erlangen. 

 Organisation und Nutzung von kollegialem 

Austausch, um sich im Alltag rückversichern zu 

können und kollegial zu beraten. Dies kann 

durch Kolleg*innen im eigenen Haus erfolgen 

oder durch die regionale Vernetzung mit Koor-

dinationsfachkräften aus anderen Kommunen. 

Gemeinsam können so zum Beispiel Stolper-

steine ebenso wie Gelingensbedingungen  

beraten werden. 

 Einholen externer Unterstützung durch zum 

Beispiel die Fachberatung der Landesjugend-

ämter Rheinland und Westfalen. 

 Eintreten für gute Rahmenbedingungen in der 

eigenen Arbeit. Hierzu gehören zum Beispiel 

Räume, Arbeitsmaterialien, Gestaltungsspiel-
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räume bei der Dienstreiseplanung sowie eine zu 

den Aufgaben passende Eingruppierung der 

Stelle.  

An dieser Stelle soll erinnert werden, dass Leitung eine 

Fürsorgepflicht für Mitarbeiter*innen hat. Diese einzu-

fordern, wenn zum Beispiel angesichts der Aufgaben-

fülle die Überlastung droht, gehört gleichermaßen zu 

dem, was Koordinationsfachkräfte tun können und bei 

Bedarf tun sollten. 

3.9 Verwaltung  

Im Alltag fallen viele 

Tätigkeiten an, die mit 

der laufenden Verwal-

tung des Handlungsfel-

des, für das Koordina-

tionsfachkräfte zustän-

dig sind, zu tun haben 

und die Zeit, Planung, 

Wissen und auch Kom-

petenzen erfordern.  

Im Bereich der Verwal-

tung können unter 

anderem folgende Handlungsschritte anfallen: 

 Die Verantwortung für Budgets. Zum Beispiel 

haben im Bereich der Frühen Hilfen viele Koordi-

nator*innen die Verantwortung für die Mittel 

des Bundes, schließen Kooperationsverträge mit 

Mittelempfänger*innen ab, erstellen Verwen-

dungsnachweise u.v.m. 

 Die Mitwirkung an bzw. Mitgestaltung von 

Dienst-/Teambesprechungen. 

 Die Einarbeitung von Mitarbeiter*innen. 

 Die kollegiale Beratung mit Kolleg*innen. 

 Die Planung, Organisation, Durchführung und 

Dokumentation von Gremien (Netzwerktreffen, 

Steuerungsgruppen u.v.m.). 
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 Die Organisation des Büroalltags: Klärung von 

Vertretungsregelungen, Terminplanung, laufen-

der Schriftverkehr, Reisekostenabrechnungen, 

Dienstreiseanträge u.v.m. 

Diese Tätigkeiten können viele Zeitressourcen in An-

spruch nehmen. Deshalb sollte darauf geachtet werden, 

welche Tätigkeiten gegebenenfalls abgegeben werden 

können, um ein gutes Gleichgewicht zwischen den ein-

zelnen Aufgaben herzustellen.  
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4 Ausblick 

Die Klärung und Festschreibung der Aufgaben von 

Koordinationsfachkräften ist ein zentraler Entwick-

lungsschritt von Kommunen, die ihre Präventionskette 

ausbauen. Diese Klärung muss prozesshaft erfolgen 

und offen sein für Anforderungen aus der laufenden 

Praxis. 

Reflexive Steuerung und lernende Systeme sind zwei 

Schlüsselbegriffe für die Gestaltungsprozesse, die mit 

dem Auf- und Ausbau von Präventionsketten und Prä-

ventionsnetzwerken einhergehen: 

 Reflexive Steuerung heißt, dass es keine vorge-

fertigten Fahrpläne gibt, wie Präventionsketten 

zu gestalten sind. Jede Kommune muss eine für 

sie passende Lösung entwickeln.  

 Lernende Systeme heißt, dass die Entwicklung 

von Präventionsketten sich auf die Präventions-

landschaft und auf Verwaltungsstrukturen aus-

wirkt. Hierzu gehört die Vernetzung der Ak-

teursgruppen ebenso wie die Gestaltung der 

Abläufe innerhalb und zwischen Ämtern. Die 

Orientierung an einer Netzwerkkultur kann und 

soll dazu beitragen, neue Lösungen für vorhan-

dene Herausforderungen zu finden. 

Den Koordinationsfachkräften kommt die Aufgabe zu, 

diese Prozesse zu begleiten und notwendige Rich-

tungsänderungen zu initiieren. Das kann nur gelingen, 

wenn ihre Aufgaben und Kompetenzen geklärt, abge-

stimmt und dokumentiert sind. 

Die Dokumentation ist auch deshalb zwingend not-

wendig, damit bei einem Stellenwechsel neue Fachkräf-

te wissen, wie Koordination in ihrer Kommune verstan-

den wird und was sie zu tun haben. 

Die Fachberatungen der Landesjugendämter Westfalen 

und Rheinland unterstützen diese Prozesse mit Fortbil-

dungsangeboten und der prozessorientierten Beratung 

vor Ort! 

 

Ausblick 
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II Informationen zu Fortbildung und  

Beratung der Landesjugendämter 

Rheinland und Westfalen 

Berufsbegleitende Qualifizierungen 

Zur Unterstützung von Koordinationsfachkräften und 

Kommunen bei der Gestaltung von Präventionsketten 

und Präventionsnetzwerken bieten die Landesjugend-

ämter regelmäßig zwei praxisbegleitende Qualifizie-

rungsangebote an. 

Ziele der Qualifizierungen sind: 

 Die Stärkung der fachlichen, methodischen und 

persönlichen Kompetenzen der kommunalen 

Koordinierungsfachkräfte.  

 Die Unterstützung der Fachkräfte bei der Schär-

fung der Koordinationstätigkeit.  

 Impulse für die Weiterentwicklung der Präven-

tionskette und Netzwerke in den Sozialräumen 

sowie innerhalb der kommunalen Ämter zu  

geben.  

Konzeptionell zeichnen sich die Kurse durch eine große 

Praxisnähe und die Einbindung beratungsbezogener 

Elemente aus.  

Für die Netzwerkkoordinierenden der Frühen Hilfen 

wird ein auf das Handlungsfeld zugeschnittenes dreitä-

giges Einführungsseminar angeboten. Im Mittelpunkt 

stehen die Frühen Hilfen als erstes Glied der Präven-

tionskette, die Prozesse der Netzwerkgestaltung sowie 

Rollen und Aufgaben der Koordinierungsfachkraft. 

Seminarleitung: 

Annette Berger 

Telefon: 0221 809-6268 

E-Mail: annette.berger@lvr.de 

Dr. Silke Karsunky 

Telefon: 0251 591-3389 

E-Mail: silke.karsunky@lwl.org 

Der Qualifizierungskurs „Präventions- und Bildungs-

landschaften erfolgreich gestalten“ richtet sich an 

Fachkräfte in kommunalen Ämtern, die für die Koordi-

nation von handlungsfeld- und systemübergreifenden 

Netzwerken (zum Beispiel Frühe Hilfen, Kinderarmut, 

Kommunale Präventionsketten, Kommunale Bildungs-

landschaften etc.) verantwortlich sind.  

Der Qualifizierungskurs besteht aus drei jeweils dreitä-

gigen Seminaren zu den Grundlagen und zur Praxis der 

Koordinations- und Netzwerkarbeit. Neben fachlichen 

Impulsen steht die Reflexion der eigenen Praxis im Mit-

telpunkt. Durch Übungen wird für die Koordination 

notwendiges Handwerkszeug vermittelt.  

Seminarleitung: 

Alexander Mavroudis 

Telefon: 0221 809-6932 

E-Mail: alexander.mavroudis@lvr.de 

Christine Menker 

Telefon: 0251 591-4826 

E-Mail: christine.menker@lwl.org 

Dr. Silke Karsunky 

Telefon: 0251 591-3389 

E-Mail: silke.karsunky@lwl.org 

Annette Berger 

Telefon: 0221 809-6268 

E-Mail: annette.berger@lvr.de 
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Die Fachberatungen der Landesjugendämter  

Rheinland und Westfalen 

LVR-Landesjugendamt Rheinland –

Koordinationsstelle Kinderarmut 

Kennedy-Ufer 2, 50663 Köln 

Telefon: 0221 809-6228 

E-Mail: kinderarmut@lvr.de 

www.kinderarmut.lvr.de 

Alexander Mavroudis 

Leitung & Fachberatung Kinderarmut 

Telefon: 0221 809-6932 

E-Mail: alexander.mavroudis@lvr.de 

Corinna Spanke 

Fachberatung Kinderarmut 

Telefon: 0221 809-3618 

E-Mail: corinna.spanke@lvr.de 

Annette Berger 

Fachberatung Frühe Hilfen 

Telefon: 0221 809-6268 

E-Mail: annette.berger@lvr.de 

Christina Muscutt 

Fachberatung Kinderrechte und Kindeswohl 

Telefon: 0221 809-6963 

E-Mail: christina.muscutt@lvr.de 

Natalie Deissler-Hesse 

Wissenstransfer Kinder– und Jugendarmut 

Telefon: 0221 809-6393 

E-Mail: natalie.deissler-hesse@lvr.de 

LWL-Landesjugendamt  

Westfalen  

Warendorfer Straße 25 

48145 Münster 

www.lwl-landesjugendamt.de 

Dr. Silke Karsunky 

Fachberatung Frühe Hilfen 

Telefon: 0251 591-3389 

E-Mail: silke.karsunky@lwl.org 

Christine Menker 

Fachberatung Prävention und kommunale  

Netzwerkarbeit 

Telefon: 0251 591-4826 

E-Mail: christine.menker@lwl.org 

Esther Scheurle 

Fachberatung in der LWL-Servicestelle  

Gelingendes Aufwachsen – Netzwerke für Kinder 

Telefon: 0251 591-6483 

E-Mal: esther.scheurle@lwl.org  

Sandra Dezort 

Fachberatung in der LWL-Servicestelle  

Gelingendes Aufwachsen – Netzwerke für Kinder 

Telefon: 0251 591-3416 

E-Mail: sandra.dezort@lwl.org  

26 

Handlungsrahmen der kommunalen Koordination von 

Präventionsketten und Präventionsnetzwerken 

mailto:alexander.mavroudis@lvr.de
mailto:corinna.spanke@lvr.de
mailto:annette.berger@lvr.de
mailto:christina.muscutt@lvr.de
mailto:natalie.deissler-hesse@lvr.de
http://www.lwl.org
mailto:ilke.karsunky@lwl.org
mailto:christine.menker@lwl.org
mailto:esther.scheurle@lwl.org
mailto:Sandra.dezort@lwl.org


 

 



 

 

Landschaftsverband Rheinland 

Landesjugendamt Rheinland 

Kennedy-Ufer 2 

50663 Köln 

www.kinderarmut.lvr.de  

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Landesjugendamt Westfalen 

Freiherr-vom-Stein-Platz 1 

48133 Münster 

www.lwl-landesjugendamt.de  

http://www.lwl.org
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